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TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN:  
 
 
1. Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. BauNVO) 
 

Sondergebiet „Förderung erneuerbarer Energie - schwimmende PV-Anlage“  
(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

 
Das Sondergebiet dient der Errichtung und dem Betrieb von schwimmenden PV-An-
lagen einschließlich der zu deren Wartung, Sicherung und Betrieb erforderlichen An-
lagen.   
 
Zulässig sind an am Boden verankerten Schwimmkörpern angebrachte Solarmodule 
einschließlich der zur Netzeinspeisung sowie der für den Betrieb und die Wartung der 
Anlage notwendigen technischen Einrichtungen und Nebenanlagen (bspw. Wellen-
brecher, Wechselrichter, Transformatoren, Batteriespeicher, Verkabelungen, Leitun-
gen). 

 



Gemeinde Malsch 
Bebauungsplan „Schwimmende PV-Anlage Glaser See“  
Textliche Festsetzungen (Vorentwurf)  Stand: 20.11.2025 

 

Fachbereich Planen und Bauen/ stadtconcept GmbH
                                                         3 / 5 
  

 
2. Maß der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. BauNVO) 
 

Das Maß der baulichen Nutzung wird als Planeintrag durch die Grundfläche (GR) 
i.V.m. der Höhe baulicher Anlagen (H) jeweils als Höchstmaß festgesetzt.  

 
2.1 Die Größe der zulässigen Grundfläche liegt bei 10,15 ha.  
   
2.2 Die Höhe der schwimmenden PV-Anlage wird mit 1,20 m als Höchstmaß festgesetzt. 

Für Wechselrichter/ Transformator und Messsensoren der Wetterstation ist eine 
Überschreitung bis 3,50 m zulässig. 

 Die zulässige Höhe der Batteriespeicher-Container wird mit 4,00 m als Höchstmaß 
festgesetzt. 

 
  Für die schwimmenden Elemente ist die untere Bezugshöhe die Mittelwasserlinie 

des Sees (Trennungslinie zwischen Wasser- und Landfläche) zum Zeitpunkt der Ge-
nehmigung, für den Batterie-Standort landseits die fertige Geländehöhe.  
 
Die obere Bezugshöhe ist der oberste Punkt der geneigten Module bzw. der Wech-
selrichter/ Transformatorstation/ Wetterstation sowie Batterie-Container. 

 
3. Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

 Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen in der Planzeichnung be-
stimmt.   

 
 Sofern statisch erforderlich, darf ausnahmsweise die überbaubare Grundstücksfläche 

mit Ankerpunkten der PV-Anlage überschritten werden. 
 

4. Nebenanlagen, Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr.  4 BauGB) 

 
 Nebenanlagen der PV-Anlage können auch außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche zugelassen werden.  
Zur Definition der Nebenanlagen siehe Festsetzung 1. 

 
Im weiteren Verfahren wird der landseitige Standort des Batterie-Containers konkre-
tisiert. 

 
5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft sowie Bindungen für das Anpflanzen und Erhalten von sonstigen 
Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 
 
Ob natur- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen durch die Errichtung und 
den Betrieb einer schwimmenden PV-Anlage auf dem Glasersee erforderlich sind, 
wird in der Umweltprüfung untersucht. Mit der unteren Naturschutzbehörde wurde der 
erforderliche Untersuchungsrahmen bereits abgestimmt. 

Bis zur Entwurfsfassung ist die Frage eventuell erforderlicher naturschutzrechtlicher  
Ausgleichsmaßnahmen geklärt.  
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NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME: 
 
1.  Wasserschutzgebiet Zone IIIB 
 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone IIIB des Wasserschutzgebietes Durmersheim 
Winkelsloh 202 vom 03.08.1995. 

 
Die Ge- und Verbote der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten.  
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HINWEISE:  
 

 
1. Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren 
 

Die Errichtung und der Betrieb der schwimmenden  PV-Anlage ist als Anlage an einem 
oberirdischen Gewässer sowie als Benutzung zu betrachten und bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz bzw. § 28 Abs. 1 Wasserge-
setz Baden-Württemberg.   
 
Die wasserrechtliche Erlaubnis schließt gemäß § 84 Abs. 3 Wassergesetz eine nach 
dem Wassergesetz oder nach baurechtlichen Vorschriften für das Vorhaben erforder-
liche Genehmigung ein.  

 
2. Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Ob Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung eventueller artenschutzrechtlicher 
Eingriffsfolgen erforderlich sind, wird sich bei der Artenschutzrechtlichen Prüfung zei-
gen.  

Bis zur Entwurfsfassung wird die eventuelle Erforderlichkeit von artenschutzrechtli-
chen Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen geklärt sein. 

 
3. Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

 
Ob naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen eventueller naturschutzrechtlicher 
Eingriffsfolgen erforderlich sind, wird sich bei der Umweltprüfung zeigen.  
 
Bis zur Entwurfsfassung wird die eventuelle Erforderlichkeit von naturschutzrechtli-
chen Ausgleichsmaßnahmen geklärt sein. 

 
4. Vorschriften 
 

Die den Festsetzungen zu grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse und DIN-Vorschriften) können bei der Gemeinde Malsch während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. 

  

 


